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Deutscher Bundestag Drucksache 16/29
16. Wahlperiode 03. 11. 2005

Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die Reform hufbeschlagrechtlicher Regelungen
und zur Änderung tierschutzrechtlicher Vorschriften

A. Problem und Ziel

Zur Ausübung der Tätigkeit des Huf- und Klauenbeschlags ist in Deutschland
eine staatliche Anerkennung, die auf einer erfolgreich absolvierten Hufbeschlag-
prüfung basiert, erforderlich. Dieser Sachverhalt ist bisher im Hufbeschlaggesetz
von 1940 geregelt.

Mit der beabsichtigten Neufassung des Gesetzes soll den Anforderungen des mo-
dernen Hufbeschlags entsprochen und das überkommene Hufbeschlaggesetz
von 1940 abgelöst werden. Das Hufbeschlaggesetz soll die notwendige Qualität
der Arbeit von Hufbeschlagschmieden/Hufbeschlagschmiedinnen für diesen
Tätigkeitsbereich im Sinne des Tierschutzes sicherstellen.

Der vorliegende Gesetzentwurf soll außerdem die Voraussetzungen schaffen, um
die geltenden Regelungen zur Qualifizierung von Hufbeschlagschmieden/Huf-
beschlagschmiedinnen, zur Anerkennung von Ausbildungsstätten (Hufbeschlag-
schulen) sowie zur Qualifizierung von Hufbeschlaglehrschmieden/Hufbeschlag-
lehrschmiedinnen an die geänderten Bedingungen im Bereich des Hufbeschlags
anzupassen.

Angesichts der großen Bedeutung des Huf- und Klauenbeschlags für den Tier-
schutz, für die Gesundheit und Erhaltung der Leistungsfähigkeit von Huf- und
Klauentieren und vor dem Hintergrund des mit dieser Tätigkeit einhergehenden
großen Gefahrenpotenzials für Tier und Mensch ist die Aufrechterhaltung der be-
sonderen Voraussetzung einer staatlichen Anerkennung für eine Tätigkeit im
Huf- und Klauenbeschlag, für Hufbeschlagschulen sowie für Hufbeschlaglehr-
schmiede/Hufbeschlaglehrschmiedinnen notwendig.

Das Anliegen der Neuregelung des Beschlags von Hufen und Klauen wird zum
Anlass genommen, punktuelle Änderungen des Tierschutzgesetzes vorzuneh-
men, die zur Umsetzung und zur Durchführung von EG-Recht erforderlich sind.
Des Weiteren werden Anpassungen im Bereich tierschutzrechtlicher Regelungen
vorgenommen, die infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Ge-
setz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde notwendig geworden sind.

B. Lösung

Erlass eines Gesetzes über die Reform hufbeschlagrechtlicher Regelungen und
zur Änderung tierschutzrechtlicher Vorschriften.
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C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Bund, Ländern und Gemeinden entstehen durch das Gesetz keine zusätzlichen
Haushaltsausgaben.

2. Vollzugsaufwand

Keine zusätzlichen Aufwendungen.

E. Sonstige Kosten

Der Wirtschaft, insbesondere mittelständischen Unternehmen, entstehen keine
zusätzlichen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, ins-
besondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

F. Gleichstellungspolitische Gesetzesfolgen

Keine
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes über die Reform hufbeschlagrechtlicher Regelungen
und zur Änderung tierschutzrechtlicher Vorschriften*) **)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz über den Beschlag von Hufen und Klauen
(Hufbeschlaggesetz – HufBeschlG)

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Die Gesundheit von Huf- und Klauentieren, insbeson-
dere die Leistungsfähigkeit ihres Bewegungsapparates, ist
durch einen sach-, fach- und tiergerechten Huf- oder Klauen-
beschlag zu erhalten und zu fördern.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. tierärztliche Behandlungen,

2. Verrichtungen, die lediglich die üblichen, alltäglichen
Reinigungs- und Pflegearbeiten an Hufen und Klauen
zum Gegenstand haben.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Hufbeschlag:

die Gesamtheit aller Verrichtungen an einem Huf zum
Zweck des Schutzes, der Gesunderhaltung, der Korrektur
oder der Behandlung;

2. Klauenbeschlag:

die Gesamtheit aller Verrichtungen bei der Anbringung,
Instandsetzung oder Entfernung eines Beschlages an der
Klaue eines Tieres, wenn dieses Tier als Zug-, Last- oder
Reittier verwendet werden soll.

§ 3
Hufbeschlagschmiede/Hufbeschlagschmiedinnen,

Hufbeschlaglehrschmiede/
Hufbeschlaglehrschmiedinnen

(1) Der Huf- und Klauenbeschlag darf nur von geprüften
und staatlich anerkannten Hufbeschlagschmieden/Hufbe-
schlagschmiedinnen ausgeübt werden.

(2) Die fachbezogene Ausbildung an Hufbeschlagschulen
darf nur von geprüften und staatlich anerkannten Hufbeschlag-
lehrschmieden/Hufbeschlaglehrschmiedinnen und Fachtier-
ärzten/Fachtierärztinnen für Pferde oder Tierärzten/Tierärztin-
nen mit einer vergleichbaren Qualifikation ausgeübt werden.

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Ausübung des Huf- und
Klauenbeschlages durch sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte oder Auszubildende, soweit diese unter Aufsicht
von Hufbeschlagschmieden/Hufbeschlagschmiedinnen tätig
werden.

(4) Hufbeschlagschmiede/Hufbeschlagschmiedinnen und
Hufbeschlaglehrschmiede/Hufbeschlaglehrschmiedinnen be-
treiben kein Gewerbe im Sinne der Handwerksordnung.

§ 4
Anerkennung der Hufbeschlagschmiede/

Hufbeschlagschmiedinnen

(1) Als Hufbeschlagschmied/Hufbeschlagschmiedin wird
staatlich anerkannt, wer

1. eine erfolgreich abgeschlossene Berufausbildung,

2. eine mindestens zweijährige sozialversicherungspflich-
tige hauptberufliche Beschäftigung bei einem Hufbe-
schlagschmied/einer Hufbeschlagschmiedin, der/die nach
der staatlichen Anerkennung als Hufbeschlagschmied/
Hufbeschlagschmiedin seit mindestens drei Jahren ein
Hufbeschlaggewerbe betreibt,

3. eine erfolgreich bestandene Prüfung nach dem Besuch
der erforderlichen Lehrgänge,

4. die zur Ausübung des Berufes erforderliche Zuverlässig-
keit

nachweist.

(2) Die Ausbildung zum Hufbeschlagschmied/zur Hufbe-
schlagschmiedin hat zum Ziel, die für die Ausübung einer
sach-, fach- und tiergerechten Tätigkeit als Hufbeschlag-
schmied/Hufbeschlagschmiedin notwendigen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit)
unter Beachtung der Anforderungen und Belange der Tierge-
sundheit, des Tierschutzes und des Arbeits- und Unfallschut-
zes sowie des zeitgemäßen Standes der Technik zu erwerben.
Die Ausbildung hat ferner den Erwerb der erforderlichen Be-
rufserfahrungen zu ermöglichen.

*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien:

1. Richtlinie 1999/74/EG des Rates vom 19. Juli 1999 zur Festlegung

von Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen (ABl. EG

Nr. L 203 S. 53);

2. Richtlinie 2001/93/EG der Kommission vom 9. November 2001

zur Änderung der Richtlinie 91/630/EWG über Mindestanforde-

rungen für den Schutz von Schweinen (ABl. EG Nr. L 316 S. 36).
**) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsver-

fahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und

der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl.

EG Nr. L 204 S. 37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L

217 S. 18), sind beachtet worden.
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(3) Zur Vertiefung der theoretischen und praktischen Aus-
bildung finden Teile der Ausbildung an staatlich anerkannten
Ausbildungsstätten (Hufbeschlagschulen) statt.

§ 5
Anerkennung der Hufbeschlaglehrschmiede/

Hufbeschlaglehrschmiedinnen

(1) Als Hufbeschlaglehrschmied/Hufbeschlaglehrschmie-
din wird staatlich anerkannt, wer

1. die staatliche Anerkennung als Hufbeschlagschmied/
Hufbeschlagschmiedin,

2. eine mindestens fünfjährige Tätigkeit als Hufbeschlag-
schmied/Hufbeschlagschmiedin,

3. für den in Nummer 2 genannten Zeitraum den jährlichen
Besuch von Fortbildungsveranstaltungen,

4. die erforderlichen berufs- und arbeitspädagogischen
Kenntnisse,

5. eine erfolgreich bestandene Prüfung zum Hufbeschlag-
lehrschmied/zur Hufbeschlaglehrschmiedin

nachweist.

(2) Die Fortbildung zum Hufbeschlaglehrschmied/zur
Hufbeschlaglehrschmiedin hat zum Ziel, Hufbeschlag-
schmiede/Hufbeschlagschmiedinnen zu befähigen, als Lehr-
kraft an Hufbeschlagschulen praktische und theoretische
Unterweisungen im Rahmen der Ausbildung von Hufbe-
schlagschmieden/Hufbeschlagschmiedinnen in pädagogisch
geeigneter Art und Weise vorzunehmen sowie besonders an-
spruchsvolle Arbeiten des Huf- und Klauenbeschlages unter
Beachtung der Anforderungen und Belange der Tiergesund-
heit, des Tierschutzes und des Arbeits- und Unfallschutzes
sowie des zeitgemäßen Standes der Technik durchzuführen.

§ 6
Hufbeschlagschulen

(1) Hufbeschlagschulen dürfen nur betrieben werden,
wenn sie staatlich anerkannt sind.

(2) Hufbeschlagschulen werden staatlich anerkannt, wenn

1. sie über die personellen und sächlichen Voraussetzungen
für eine hochwertige Vermittlung der für das Erlernen der
Kenntnisse und Fertigkeiten der Hufbeschlagschmiede/
Hufbeschlagschmiedinnen erforderlichen Inhalte verfü-
gen,

2. im angemessenen Verhältnis zur Lehrgangsteilnehmerzahl
ausreichend Hufbeschlaglehrschmiede/Hufbeschlaglehr-
schmiedinnen und Fachtierärzte/Fachtierärztinnen für
Pferde oder Tierärzte/Tierärztinnen mit vergleichbarer
Qualifikation als Lehrpersonal beschäftigt werden,

3. die Einrichtung der Schmiede für die praktische Unterwei-
sung von Hufbeschlagschmieden/Hufbeschlagschmiedin-
nen geeignet und ein ausreichender Bestand an Beschlag-
pferden nachgewiesen ist,

4. geeignete Schulungsräume sowie Lehrmittel für die theo-
retische Unterweisung vorhanden und

5. eine kontinuierliche Weiterbildung des Lehrpersonals
nachgewiesen wird.

§ 7
Widerruf der Anerkennungen

(1) Die Anerkennung als Hufbeschlagschmied/Hufbe-
schlagschmiedin oder als Hufbeschlaglehrschmied/Hufbe-
schlaglehrschmiedin ist zu widerrufen, wenn Tatsachen vor-
liegen, aus denen sich ergibt, dass die betroffene Person die
für die Ausübung des Berufes erforderliche Zuverlässigkeit
nicht besitzt, insbesondere wenn sie wiederholt oder gröblich
gegen Vorschriften zum Schutz der Tiere verstoßen hat. Im
Übrigen bleiben die verwaltungsverfahrensrechtlichen Vor-
schriften über Rücknahme und Widerruf unberührt.

(2) Die Anerkennung als Hufbeschlagschule ist zu wider-
rufen, wenn eine für die Anerkennung erforderliche Voraus-
setzung entfallen ist. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Eine Anerkennung kann durch die Behörde, die die
Anerkennung aufgehoben hat, erneut erteilt werden, soweit
die Voraussetzungen für die Aufhebung entfallen sind.

§ 8
Ermächtigungen

(1) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
die erforderlichen Vorschriften über

1. die Ausbildung, Prüfung und staatliche Anerkennung von
Hufbeschlagschmieden/Hufbeschlagschmiedinnen,

2. die Fortbildung, Prüfung und staatliche Anerkennung von
Hufbeschlaglehrschmieden/Hufbeschlaglehrschmiedin-
nen,

3. die staatliche Anerkennung von Hufbeschlagschulen und

4. das Verfahren in den Fällen der Nummern 1 bis 3

zu erlassen. In Rechtsverordnungen nach Satz 1 können Aus-
nahmen von Anforderungen nach diesem Gesetz zugelassen
werden, soweit es zur Berücksichtigung besonderer Umstän-
de erforderlich ist.

(2) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft kann im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates außerhalb des
Anwendungsbereiches dieses Gesetzes sowie im Ausland er-
worbene Prüfungszeugnisse den entsprechenden Zeugnissen
über das Bestehen der Prüfungen nach diesem Gesetz gleich-
stellen, wenn die in der jeweiligen Prüfung nachgewiesenen
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten gleichwertig sind.
Die Feststellung der Gleichwertigkeit kann vom Nachweis
des Abschlusses eines Anpassungslehrgangs oder einer Eig-
nungsprüfung abhängig gemacht werden.

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die Durchführung von Anpassungslehr-
gängen und Eignungsprüfungen im Sinne des Absatzes 2 zu
regeln.
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§ 9
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig

1. entgegen § 3 Abs. 1 den Huf- und Klauenbeschlag ausübt,

2. entgegen § 3 Abs. 2 die Ausbildung an einer Hufbe-
schlagschule ausübt,

3. die erforderliche Aufsicht gemäß § 3 Abs. 3 nicht sicher-
stellt,

4. entgegen § 6 Abs. 1 eine Hufbeschlagschule betreibt oder

5. einer Rechtsvorschrift nach § 8 Abs. 1 zuwiderhandelt,
soweit in dieser Rechtsvorschrift für einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschriften verwiesen
wird.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absat-
zes 1 Nr. 1 bis 3 sowie 5 mit einer Geldbuße bis zu dreitau-
send Euro sowie in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 mit einer
Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§ 10
Übergangsregelungen

(1) Die bis zum … [einsetzen: Tag der Verkündung dieses
Gesetzes] nach bisherigem Recht erworbenen Prüfungszeug-
nisse und staatlichen Anerkennungen für Hufbeschlagschmie-
de/Hufbeschlagschmiedinnen, Hufbeschlaglehrmeister/Huf-
beschlaglehrmeisterinnenund Hufbeschlaglehrschmiedengel-
ten als Prüfungszeugnisse und staatliche Anerkennungen nach
diesem Gesetz fort.

(2) Wer am … [einsetzen: Tag der Verkündung dieses Ge-
setzes] rechtmäßig eine huf- oder klauenpflegerische Tätig-
keit, ausgenommen die dauerhafte Anbringung von Huf-
oder Klauenschutzmaterialien, gewerbsmäßig ausübt, bleibt
dazu im bisherigen Umfang der ausgeübten Tätigkeit weiter-
hin berechtigt. Die zuständige Behörde kann eine Tätigkeit
nach Satz 1 untersagen, soweit die betroffene Person bei der
Ausübung der Tätigkeit in gröblicher Weise oder wiederholt
gegen Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen sonstige
tierschutzrechtliche Vorschriften verstoßen hat; im Übrigen
bleiben die gewerberechtlichen Vorschriften unberührt.

§ 11
Aufhebung von Vorschriften

(1) Es werden aufgehoben:

1. das Gesetz über den Hufbeschlag in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 7112-1, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, geändert durch Artikel 176 des
Gesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469),

2. die Verordnung über den Hufbeschlag in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7112-1-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung,

3. die Verordnung über den Hufbeschlag vom 14. Dezember
1965 (BGBl. I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 40
des Gesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467).

(2) Bis zum Erlass von Rechtsverordnungen nach diesem
Gesetz sind die in Absatz 1 Nr. 2 und 3 bezeichneten Verord-
nungen weiter anzuwenden.

Artikel 2

Änderung des Tierschutzgesetzes

Das Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 25. Mai 1998 (BGBl. I S. 1105, 1818), zuletzt geändert
durch Artikel … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …), wird
wie folgt geändert:

1. § 5 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird das Wort „Schweinen,“ gestrichen.

b) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt:

„1a. für das Kastrieren von unter acht Tage alten
männlichen Schweinen, sofern kein von der nor-
malen anatomischen Beschaffenheit abweichen-
der Befund vorliegt,“ .

c) In Nummer 5 werden die Wörter „von Ferkeln“ durch
die Wörter „von unter acht Tage alten Ferkeln“ ersetzt.

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 Nr. 2 wird die Angabe „§ 5 Abs. 3 Nr. 1
oder 7“ durch die Angabe „§ 5 Abs. 3 Nr. 1, 1a
oder 7“ ersetzt.

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

„Im Anschluss an die Kastration eines über sieben
Tage alten Schweines sind schmerzstillende Arz-
neimittel bei dem Tier anzuwenden.“

cc) Im neuen Satz 8 wird die Angabe „Satz 5“ durch
die Angabe „Satz 6“ ersetzt.

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kann die zuständige
Behörde

1. das Kürzen der Schnabelspitzen von Legehennen
bei unter zehn Tage alten Küken,

2. das Kürzen der Schnabelspitzen bei Nutzgeflügel,
das nicht unter Nummer 1 fällt,

3. das Kürzen des bindegewebigen Endstückes des
Schwanzes von unter drei Monate alten männ-
lichen Kälbern mittels elastischer Ringe

erlauben.“

3. § 11b wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Buchstabe a werden die Wörter „oder erb-
lich bedingte Aggressionssteigerungen“ gestrichen.

b) In Absatz 5 Nr. 1 werden die Wörter „Veränderungen,
Verhaltensstörungen und Aggressionssteigerungen“
durch die Wörter „Veränderungen und Verhaltensstö-
rungen“ ersetzt.

4. In § 16f Abs. 3 werden nach dem Wort „Bundesministeri-
um“ die Wörter „ , dem Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit“ eingefügt.

5. In § 16g Satz 2 werden nach dem Wort „Rechtsverord-
nung“ die Wörter „ohne Zustimmung des Bundesrates auf
das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit und durch Rechtsverordnung“ eingefügt.
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6. § 18 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 9 wird die Angabe „§ 6 Abs. 1 Satz 4“
durch die Angabe „§ 6 Abs. 1 Satz 5“ ersetzt.

b) In Nummer 9a wird die Angabe „§ 6 Abs. 1 Satz 5, 6, 7
oder 8“ durch die Angabe „§ 6 Abs. 1 Satz 6, 7, 8 oder
9“ ersetzt.

Artikel 3

Änderung der Tierschutz-Hundeverordnung

§ 11 der Tierschutz-Hundeverordnung vom 2. Mai 2001
(BGBl. I S. 838) wird aufgehoben.

Artikel 4

Neubekanntmachung

Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernäh-
rung und Landwirtschaft kann den Wortlaut des Tierschutz-
gesetzes in der ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten-
den Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Ausgangslage und Reformansätze

a) Hufbeschlaggesetz

Der Huf- und Klauenbeschlag ist eine Tätigkeit, die unmittel-
bar Einfluss auf die Gesundheit von Huf- und Klauentieren
nimmt und daher erhebliche Relevanz zum Tierschutz hat.

Vor diesem Hintergrund zählt in Deutschland, wie auch in an-
deren europäischen Ländern, die Tätigkeit des Hufbeschlag-
schmiedes seit dem 19. Jahrhundert zu den geschützten Tä-
tigkeitsbereichen, d. h. die Berechtigung zur Ausübung die-
ser Tätigkeit ist an eine staatliche Anerkennung gebunden,
die durch den Nachweis von Qualifikationen erworben wird.

Das geltende Hufbeschlaggesetz stammt aus dem Jahr 1940.

Vor dem Hintergrund der von den Bundesressorts unternom-
menen Prüfung von Rechtsvorschriften, die im Zeitraum von
1933 bis 1945 auf der Basis des Ermächtigungsgesetzes er-
lassen worden sind und weiterhin gelten, sowie wegen des
generellen Modernisierungsbedarfs dieses Gesetzes besteht
ein dringender Bedarf für eine Neufassung.

Mit der Reform des Hufbeschlaggesetzes werden die Voraus-
setzungen für eine Anpassung der rechtlichen Regelungen
zum Huf- und Klauenbeschlag an die heutigen Erfordernisse
geschaffen, die Tätigkeiten von Hufbeschlagschmieden ein-
deutig definiert und den Erfordernissen eines erweiterten
Dienstleistungsmarktes entsprochen. Insbesondere unter
Tierschutzaspekten dürfen diese Tätigkeiten auch weiterhin
nur von qualifizierten Fachkräften ausgeübt werden.

Gleichzeitig wird durch die Klarstellung, dass der Huf- und
Klauenbeschlag nicht dem Handwerk zugeordnet ist, ein Bei-
trag zur Beseitigung bestehender Unsicherheiten hinsichtlich
der Eintragungspflicht von Hufbeschlagschmieden in die
Handwerksrolle geleistet.

b) Änderung tierschutzrechtlicher Vorschriften

Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien:

1. Richtlinie 1999/74/EG des Rates vom 19. Juli 1999 zur
Festlegung von Mindestanforderungen zum Schutz von
Legehennen (ABl. EG Nr. L 203 S. 53),

2. Richtlinie 2001/93/EG der Kommission vom 9. Novem-
ber 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/630/EWG über
Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen
(ABl. EG Nr. L 316 S. 36).

Darüber hinaus dient das Gesetz der Durchführung des Arti-
kels 24 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates über den
Schutz von Tieren beim Transport und allen damit zusam-
menhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtli-
nien 64/432/EWG und 93/119/EG und der Verordnung (EG)
Nr. 1255/97 (ABl. EG Nr. L 3 S. 1).

Das Anliegen der Neuregelung des Beschlags von Hufen und
Klauen wird zum Anlass genommen, punktuelle Änderungen
des Tierschutzgesetzes vorzunehmen, die insbesondere der
Umsetzung und der Durchführung von EG-Recht dienen. So

werden in Artikel 2 bestimmte Punkte der Richtlinie 2001/
93/EG sowie der Richtlinie 1999/74/EG jeweils „eins zu
eins“ umgesetzt. Ferner werden innerstaatliche Zuständig-
keiten geregelt, die zur Durchführung einzelner Vorschriften
der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 erforderlich sind.

2. Gesetzgebungskompetenz

Zu Artikel 1

a) Gesetzgebungskompetenz des Bundes

Das Hufbeschlaggesetz soll die notwendige Qualität der Ar-
beit von Hufbeschlagschmieden im Sinne des Tierschutzes
sicherstellen. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes er-
gibt sich insoweit aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 20 des Grundge-
setzes.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt ebenfalls
aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 des Grundgesetzes (Recht der
Wirtschaft). Dieser Kompetenztitel verleiht auch die Befug-
nis, Berufe in der Wirtschaft rechtlich zu ordnen, Berufsbil-
der zu fixieren und den Inhalt der beruflichen Tätigkeit sowie
die Voraussetzungen für die Berufsausübung (Ausbildung,
Prüfungen) zu normieren. Entsprechende Regelungen sieht
der Gesetzentwurf für die Ausbildung und staatliche Aner-
kennung von Hufbeschlagschmieden einschließlich der Re-
gelungen über Hufbeschlagschulen sowie für die Fortbildung
und staatliche Anerkennung von Hufbeschlaglehrschmieden
vor.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die erforder-
lichen ordnungswidrigkeitenrechtlichen Regelungen ergibt
sich aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 1 des Grundgesetzes.

b) Erfordernis einer bundesgesetzlichen Regelung

Der Entwurf des Hufbeschlaggesetzes soll die bewährten seit
über 100 Jahren bestehenden einheitlichen Regelungen zum
Hufbeschlag in Deutschland in modernisierter Form fortset-
zen.

Nach Artikel 72 Abs. 2 des Grundgesetzes hat der Bund im
Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung das Gesetzge-
bungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der
Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Inte-
resse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht.

Eine bundesgesetzliche Regelung für die Ausübung des Huf-
und Klauenbeschlags ist zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich.
Die bundeseinheitliche Regelung ist erforderlich, um im Sin-
ne des Tierschutzes ein gleichmäßig hohes Schutzniveau
über Ländergrenzen hinweg beim Umgang mit Huf- und
Klauentieren zu gewährleisten, da die Hufbeschlagschmiede
ihre Tätigkeiten länderübergreifend ausüben. Aufgrund der
gegenwärtigen Rechtslage besteht mit dem Hufbeschlagge-
setz ein bundeseinheitliches Niveau der Qualifikation von
Hufbeschlagschmieden, insbesondere im Hinblick auf die
aus dem Staatsziel Tierschutz abzuleitenden Ansprüche an
die im Sinne von Tiergesundheit und Tierschutz besonders
sensible Tätigkeit dieser Fachkräfte. Eine Aufgabe der be-
währten bundeseinheitlichen Regelung würde zu einer
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Rechtszersplitterung führen, die problematische Folgen in
Bezug auf ein einheitlich hohes Niveau der Qualifikation der
Fachkräfte des Huf- und Klauenbeschlags hätte. Das durch
das Staatsziel Tierschutz formulierte gesamtstaatliche Inte-
resse an einem gleichmäßig hohen Niveau von Maßnahmen
zur Umsetzung des Tierschutzes könnte nicht mehr gewähr-
leistet werden. Ohne eine Bundesregelung besteht die Ge-
fahr, dass die Bundesländer sehr unterschiedliche bzw. keine
Regelungen für den Tätigkeitsbereich von Hufbeschlag-
schmieden erlassen und somit wesentliche Unterschiede bei
der Umsetzung eines einheitlichen Tierschutzniveaus entste-
hen.

Angesichts des hohen Einflusses der Tätigkeit dieser Fach-
kräfte auf die Gesundheit, die Lebensdauer, das Wohlbefin-
den und die Leistungsfähigkeit, insbesondere von Pferden,
aber auch anderer Huf- und Klauentiere, werden die Folgen
unterschiedlicher Ansprüche an die Qualifikation als untrag-
bar aus gesamtstaatlicher Sicht angesehen. Bei der Beurtei-
lung der Tätigkeit von Hufbeschlagschmieden in Bezug auf
den Tierschutz ist neben der Anforderung an eine qualitativ
hochwertige Durchführung des Hufbeschlags auch die be-
sondere Rolle von Hufbeschlagschmieden als Kooperations-
partner des Tierarztes bei Behandlungen des Bewegungsap-
parates sowie als kompetenter Berater des Pferdehalters in
Bezug auf die Erhaltung der Gesundheit der Tiere durch ge-
eignete Schutz-, Pflege- und Behandlungsmaßnahmen zu be-
rücksichtigen.

Des Weiteren kann nur durch eine bundeseinheitliche Rege-
lung der Berufsausbildung und staatlichen Anerkennung von
Hufbeschlagschmieden oder der Fortbildung und staatlichen
Anerkennung von Hufbeschlaglehrschmieden ein einheitlich
hohes Ausbildungs- und Prüfungsniveau, ein fairer Wettbe-
werb im ganzen Bundesgebiet sowie die Mobilität und Flexi-
bilität der ausgebildeten Hufbeschlagschmiede oder Hufbe-
schlaglehrschmiede gesichert werden. Nach Landesrecht un-
terschiedliche Ausbildungs- und Zulassungsvoraussetzun-
gen würden für den deutschen Wirtschaftsraum störende
Grenzen aufrichten und die Mobilität des beruflichen Nach-
wuchses erheblich beeinträchtigen. Dies ist angesichts der
bestehenden hohen Mobilität von Hufbeschlagschmieden bei
ihrer Berufsausübung von besonderer Bedeutung. Bei der
Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Huf-
beschlags sind, neben der unmittelbaren Wirtschaftskraft
dieses Wirtschaftszweiges, die erheblichen Auswirkungen
einer nachlassenden Qualität des Hufbeschlags auf den ge-
samtwirtschaftlich finanziell bedeutenden Bereich der Pfer-
dehaltung, der in Deutschland in den letzten Jahren einen er-
heblichen Aufschwung genommen hat, zu berücksichtigen.

Zu den Artikeln 2 bis 4

Artikel 2 wird auf Artikel 74 Abs. 1 Nr. 20 in Verbindung mit
Artikel 72 Abs. 2 des Grundgesetzes gestützt. Gemäß Arti-
kel 72 Abs. 2 des Grundgesetzes hat der Bund im Bereich der
konkurrierenden Gesetzgebung das Gesetzgebungsrecht,
wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensver-

hältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung u. a. der Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesge-
setzliche Regelung erforderlich macht. Eine bundesgesetz-
liche Regelung des Tierschutzrechts – hier der Eingriffe an
Tieren – ist zur Wahrung der Wirtschaftseinheit im gesamt-
staatlichen Interesse erforderlich. Nur so kann sichergestellt
werden, dass die Wirtschaftsbeteiligten gleiche Bedingungen
für die Haltung von Tieren vorfinden und Konflikte zwischen
Tierschutz und wirtschaftlichen Interessen einheitlich gelöst
werden.

3. Ergebnisse der Vorprüfung des Gesetzentwurfs

Notwendigkeit, Wirksamkeit und Verständlichkeit der vorge-
schlagenen Rechtsänderungen sind Gegenstand einer Vorprü-
fung gewesen. Der Handlungsbedarf ergibt sich aus dem Auf-
trag zur Bereinigung von Rechtsvorschriften, die auf Basis
des Ermächtigungsgesetzes von 1933 erlassen wurden, und
einem generellen Modernisierungsbedarf, insbesondere auch
hinsichtlich einer Verbesserung des Tierschutzes.

Des Weiteren besteht die Notwendigkeit der Umsetzung von
EG-Richtlinien sowie der Anpassung tierschutzrechtlicher
Regelungen.

Der Handlungsbedarf ist im Wesentlichen in den Ausführun-
gen des allgemeinen Teils der Begründung dargelegt. Hin-
sichtlich der näheren Einzelheiten wird auf die Begründun-
gen zu den einzelnen Regelungen im besonderen Teil der Be-
gründung verwiesen.

4. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haus-
halte

Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte
werden durch das Gesetz nicht erwartet.

Zur Durchführung des Gesetzes wird zusätzliches Personal
bei Bund, Ländern und Gemeinden nicht benötigt.

5. Sonstige Kosten

Der Wirtschaft, insbesondere mittelständischen Unterneh-
men, entstehen keine zusätzlichen Kosten. Die vorgesehenen
Regelungen werden keine wesentlichen Änderungen von
Angebots- und Nachfragestrukturen zur Folge haben, die
Auswirkungen auf Einzelpreise und Preisniveau, insbeson-
dere auf das Verbraucherpreisniveau, haben könnten. Die öf-
fentlichen Haushalte werden durch die Regelung nicht belas-
tet, so dass hiervon keine mittelbar preisrelevanten Effekte
ausgehen.

6. Gleichstellungspolitische Gesetzesfolgen

Eine spezielle Förderung der Gleichstellung der Geschlech-
ter ist durch das Gesetz nicht intendiert. Die Gesetzesmaß-
nahme wirkt sich gleichermaßen auf Frauen und Männer aus.
Die sprachliche Gleichstellung ist im Gesetzentwurf berück-
sichtigt.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Hufbeschlaggesetz)

Zu § 1 (Anwendungsbereich)

Absatz 1 definiert den Anwendungsbereich des Gesetzes als
eine Regelung zur Erhaltung der Gesundheit von Huf- und
Klauentieren (vgl. die Verpflichtung des § 1 Satz 1 des Tier-
schutzgesetzes).

Absatz 2 Nr. 1 stellt klar, dass tierärztliche Behandlungen
nicht durch das Gesetz erfasst werden. Nummer 2 grenzt die
üblichen alltäglichen Reinigungs- und Pflegearbeiten an
Hufen und Klauen, die in der Regel vom Tierhalter selbst im
Rahmen der Betreuung von Tieren geleistet werden, wie z. B.
das Auskratzen und Einfetten von Hufen vom Geltungsbe-
reich des Gesetzes aus.

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)

Mit der Bestimmung der Begriffe des Huf- und Klauenbe-
schlags wird definiert, welche Tätigkeiten/Verrichtungen als
Huf- oder Klauenbeschlag im Sinne des Hufbeschlaggeset-
zes gelten. Dies stellt eine wesentliche Verbesserung gegen-
über dem bisherigen Recht dar, in dem eine Definition der
Tätigkeitsbereiche fehlte. Die Begriffsbestimmungen tragen
zur Rechtsklarheit und Rechtssicherheit bei. Mit den Defini-
tionen wird das Verständnis des Hufbeschlaggesetzes von
1941 darüber, was die Gesamtheit der Tätigkeit „Hufbe-
schlag“ ausmacht, substanziell fortgesetzt und verständlicher
formuliert.

Der in der Definition verwendete Begriff „Behandlung“ be-
zieht sich hierbei ausdrücklich nicht auf die tierärztlichen
Heilbehandlungen (s. § 1 Abs. 2), sondern auf die durch den
Hufbeschlagschmied üblicherweise auf der Basis einer tier-
ärztlichen Diagnose durchzuführenden therapeutischen
Maßnahmen.

Trotz der aktuell wirtschaftlich eher unbedeutenden Rolle,
die der Klauenbeschlag bei den Tätigkeiten von Hufbe-
schlagschmieden spielt, wird dieser Tätigkeitsbereich, spezi-
alisiert auf die Herstellung und Anbringung von Klauen-
schutzmaterialien, auch weiter durch das Hufbeschlaggesetz
geschützt. Bei einem Wegfall besteht die erhebliche Gefahr,
dass die Vermittlung vorhandener beruflicher Qualifikatio-
nen nicht weiter fortgesetzt wird. Dies ist aus Tierschutz-
aspekten zu vermeiden.

Zu § 3 (Hufbeschlagschmiede/Hufbeschlagschmiedinnen,
Hufbeschlaglehrschmiede/Hufbeschlaglehrschmie-
dinnen)

Absatz 1 legt fest, dass der Huf- und Klauenbeschlag nur von
entsprechend qualifizierten Fachkräften, staatlich anerkann-
ten Hufbeschlagschmieden, ausgeübt werden darf. Mit dieser
Festlegung wird die bisherige Rechtssituation weitergeführt.
Die Notwendigkeit ergibt sich aus der besonderen Verant-
wortung des Huf- und Klauenbeschlags für die Gesundheit
von Huf- und Klauentieren.

In Absatz 2 wird geregelt, dass die fachbezogene Ausbildung
von Hufbeschlagschmieden an den Hufbeschlagschulen nur
durch besonders qualifizierte Fachkräfte des Hufbeschlags
(Hufbeschlaglehrschmiede) und der Veterinärmedizin (Fach-
tierärzte für Pferde oder Tierärzte mit vergleichbarer Qualifi-

kation) durchgeführt werden darf, da nur diese über die erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, die für eine
verantwortungsvolle und umfassende Berufsausbildung not-
wendig sind. Die Notwendigkeit dieser Festlegung ergibt
sich aus der hervorgehobenen Bedeutung dieser Fachkräfte
als Lehrkräfte an Hufbeschlagschulen im Rahmen der Aus-
bildung von Hufbeschlagschmieden.

In Absatz 3 wird geregelt, dass sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte oder Auszubildende, die unter der Aufsicht von
Hufbeschlagschmieden handeln, von dem Verbot des Absat-
zes 1 ausgenommen sind. Damit wird die geltende Rechts-
situation weitergeführt und sichergestellt, dass eine Ausbil-
dung von Hufbeschlagschmieden durchgeführt werden kann,
indem abhängig Beschäftigte nicht unter ein Tätigkeitsverbot
fallen, sondern gerade eine praktische Ausbildung erfahren
können. Durch die Aufsicht der Hufbeschlagschmiede wird
die Qualität der Verrichtungen sichergestellt, da die Hufbe-
schlagschmiede jederzeit in die Tätigkeiten ihrer Beschäftig-
ten eingreifen können.

Absatz 4 stellt klar, dass Hufbeschlagschmiede und Hufbe-
schlaglehrschmiede kein Gewerbe im Sinne der Handwerks-
ordnung betreiben. Die Klarstellung ist erforderlich, um be-
stehende Unsicherheiten auszuräumen und ein einheitliches
Handeln der zuständigen Behörden sicherzustellen. Mit die-
ser Festlegung wird die rechtliche Einschätzung, dass mit
dem Hufbeschlaggesetz der Hufbeschlag abschließend au-
ßerhalb des Handwerks geregelt war und auch weiter gere-
gelt bleiben soll, zum Ausdruck gebracht.

Zu § 4 (Anerkennung der Hufbeschlagschmiede/Hufbe-
schlagschmiedinnen)

Absatz 1 legt die Voraussetzung für die staatliche Anerken-
nung von Hufbeschlagschmieden fest. Mit den aufgeführten
vier Anerkennungskriterien soll sichergestellt werden, dass
Hufbeschlagschmiede über die notwendige Qualifikation
(Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten) und Zuverlässig-
keit für die im Sinne des Tierschutzes sensible Tätigkeit des
Beschlagens von Hufen oder Klauen verfügen. Die Regelung
in Nummer 1 stellt heraus, dass die Ausbildung als Erwach-
senenqualifikation angelegt ist. Außerdem soll sichergestellt
werden, dass angesichts der hohen körperlichen Belastung
von Hufbeschlagschmieden bei einer eventuell eintretenden
Berufsunfähigkeit der Einstieg in andere berufliche Tätigkei-
ten erleichtert ist. Der nachzuweisende Berufsabschluss ist
dabei nicht auf den Bereich der anerkannten Ausbildungsbe-
rufe beschränkt, sondern umfasst die anerkannten Abschlüs-
se einer beruflichen Erstausbildung in ihrer Gesamtheit. Re-
gelung Nummer 2 stellt sicher, dass die notwendige qualifi-
zierte praktische Einführung und Einarbeitung in den
Tätigkeitsbereich eines Hufbeschlagschmiedes erfolgt. Mit
der Regelung Nummer 3 wird sichergestellt, dass Hufbe-
schlagschmiede in Deutschland über ein vergleichbares
Niveau der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten verfü-
gen. Mit Nummer 4 wird die in diesem in Bezug auf Tier-
schutz und Tiergesundheit besonders sensiblen Bereich er-
forderliche Zuverlässigkeit der Fachkräfte, die über die erfor-
derliche Zuverlässigkeit des gewerblichen Bereichs hinaus-
geht, sichergestellt. Auch mit Blick auf die Regelungen des
§ 7 Abs. 1 sollen eventuelle Verstöße gegen das Tierschutz-
recht eine staatliche Anerkennung verhindern.
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Absatz 2 umschreibt die Zielstellung der Ausbildung von
Hufbeschlagschmieden. Die Regelung orientiert sich am Er-
fordernis der Entwicklung einer individuellen und fundierten
beruflichen Handlungsfähigkeit (Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten). Dabei geht der Begriff der beruflichen
Handlungsfähigkeit von einer ganzheitlichen Sichtweise
menschlicher Arbeits- und Lerntätigkeit aus. Durch ihren Er-
werb sollen Hufbeschlagschmiede über ein Handlungsreper-
toire verfügen, das sie befähigt, die zunehmende Komplexi-
tät der beruflichen Umwelt zu begreifen und durch ziel- und
selbstbewusstes, flexibles und verantwortliches Handeln zu
gestalten. Durch diese Handlungsfähigkeit wird die Ausü-
bung einer sach-, fach- und tiergerechten Tätigkeit von Huf-
beschlagschmieden sichergestellt.

Absatz 3 bezieht sich auf die rechtlich vorgeschriebene, be-
währte und akzeptierte Praxis, Teile der Ausbildung von Huf-
beschlagschmieden in besonderen Ausbildungsstätten (Be-
zeichnung: bisher Hufbeschlaglehrschmieden, künftig Huf-
beschlagschulen) durchzuführen. Diese Festlegung ist auch
weiter erforderlich, da die im Rahmen der praktischen Aus-
bildung bei einem anerkannten Hufbeschlagschmied erwor-
benen Qualifikationen entsprechend des betreuten Pferdebe-
standes und der Ausrichtung des jeweiligen Unternehmens
differieren. Daher ist es zur Umsetzung des angestrebten ho-
hen und vergleichbaren Niveaus der Qualifikation von Huf-
beschlagschmieden notwendig, die betriebliche Ausbildung
durch strukturierte Bildungsmaßnahmen an geeigneten Aus-
bildungsstätten (Hufbeschlagschulen) praktisch und theore-
tisch zu vereinheitlichen, ergänzen und vertiefen.

Zu § 5 (Anerkennung der Hufbeschlaglehrschmiede/
Hufbeschlaglehrschmiedinnen)

Absatz 1 legt die Voraussetzungen für die staatliche Anerken-
nung von Hufbeschlaglehrschmieden fest. Mit den in den
Nummern 1 bis 5 genannten Voraussetzungen wird sicherge-
stellt, dass diese Fachkräfte dem Anspruch einer herausgeho-
ben Qualifikation, die über dem Niveau des anerkannten
Hufbeschlagschmiedes liegt, gerecht werden.

Absatz 2 klärt die Funktion der aufbauenden Fortbildung von
Hufbeschlaglehrschmieden und deren Aufgaben. Mit dieser
Festlegung wird die eingeführte Fortbildungsstufe Hufbe-
schlaglehrmeister substanziell und inhaltlich neu definiert
und vom allgemeinen Meisterbegriff in der beruflichen Fort-
bildung nach Berufsbildungsgesetz und Handwerksordnung
abgesetzt. Die genannte Zielstellung der Qualifikation macht
deutlich, dass diese Fachkräfte einerseits für besondere Auf-
gaben in der Ausbildung von Hufbeschlagschmieden befä-
higt sind und andererseits durch diese Fortbildung ihre beruf-
liche Handlungsfähigkeit für besonders anspruchsvolle und
ggf. auch höherwertige Arbeiten im Huf- und Klauenbe-
schlag nachweisen.

Zu § 6 (Hufbeschlagschulen)

Angesichts der besonderen Bedeutung dieser Bildungsstät-
ten für die Qualifikation von Hufbeschlagschmieden besteht,
wie in der geltenden Rechtspraxis, die Notwendigkeit, den
Betrieb von einer staatlichen Anerkennung abhängig zu ma-
chen, um das erforderliche Niveau der Ausbildung sicherzu-
stellen (Absatz 1). Im Absatz 2 werden die aus dem Erforder-

nis der Anerkennung folgenden Anforderungen an diese
Ausbildungsstätten bestimmt.

Des Weiteren wird der im bisherigen Recht nicht eindeutige
Status der Einrichtungen durch den Hinweis auf deren staat-
liche Anerkennung geklärt. Die bisher erfolgten staatlichen
Anerkennungen auf der Basis der geltenden Hufbeschlagver-
ordnung werden damit auf eine eindeutige rechtliche Basis
gestellt (s. auch § 10 Abs. 1).

Zu § 7 (Widerruf der Anerkennungen)

§ 7 bezieht sich auf die geltende Rechtspraxis zum Widerruf
staatlicher Anerkennungen. Es soll insbesondere sicherge-
stellt werden, dass die staatliche Anerkennung bei Verstößen
gegen das Tierschutzrecht widerrufen wird (Absätze 1 und 2).
Damit werden jedoch die nach allgemeinen verwaltungsver-
fahrensrechtlichen Vorschriften bestehenden Möglichkeiten
zur Aufhebung der Anerkennungen nicht grundsätzlich ver-
drängt.

Absatz 3 stellt ausdrücklich klar, dass eine aufgehobene An-
erkennung nicht auf Dauer entzogen bleiben muss, sondern
erneut erteilt werden kann, wenn alle Anerkennungsvoraus-
setzungen (wieder) hergestellt sind.

Zu § 8 (Ermächtigungen)

In Absatz 1 wird das für den Tierschutz zuständige Fachmi-
nisterium ermächtigt, die Aus- und Fortbildung, Prüfung und
staatliche Anerkennung von Hufbeschlagschmieden oder
von Hufbeschlaglehrschmieden sowie die staatliche Aner-
kennung von Hufbeschlagschulen durch Rechtsverordnung
näher zu regeln. Insbesondere sind Vorschriften über die Ge-
staltung der erforderlichen Lehrgänge, die Abnahme der Prü-
fungen und Details des Anerkennungsverfahrens erforder-
lich. Wegen des gewerbe- und handwerksrechtlichen Bezugs
der Tätigkeit von Hufbeschlagschmieden sowie des Bezugs
zum Bildungsbereich soll dies im Einvernehmen mit den dort
genannten Bundesministerien erfolgen. Darüber hinaus er-
möglicht Absatz 1 Satz 2 besonderen Umständen, wie z. B.
vorhandenen einschlägigen Vorqualifikationen, Rechnung
zu tragen, indem die Voraussetzungen für bestimmte Fälle
modifiziert werden können.

Absatz 2 räumt die bisher nicht vorhandene Möglichkeit ein,
außerhalb des Geltungsbereiches des Gesetzes oder im Aus-
land erworbene, vergleichbare Abschlüsse durch Rechtsver-
ordnung den deutschen Abschlüssen des Hufbeschlags
gleichzustellen. Angesichts unterschiedlicher nationaler Re-
gelungen, z. B. in den Bereichen Tierschutz, Gewerbe- und
Veterinärrecht, sowie unterschiedlicher Gestaltungen von
Tätigkeitsprüfungen wird auch das Recht eingeräumt, die
Feststellung der Gleichwertigkeit von bestimmten Qualifika-
tionsnachweisen (Anpassungslehrgang/Eignungsprüfung)
abhängig zu machen.

Nach Absatz 3 wird den Landesregierungen die Befugnis zur
Regelung von Anpassungslehrgängen und Eignungsprüfun-
gen übertragen.

Zu § 9 (Bußgeldvorschriften)

Die Vorschrift bestimmt, dass Verstöße gegen die Berufsaus-
übungsregelungen als Ordnungswidrigkeiten geahndet wer-
den können.
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Zu § 10 (Übergangsregelungen)

Absatz 1 stellt sicher, dass nach bisherigem Recht erworbene
Prüfungszeugnisse und staatliche Anerkennungen im Hufbe-
schlag aus Gründen des Bestandsschutzes weiter gelten.

Absatz 2 dient der Vermeidung von Härtefällen, die als Folge
der nunmehr geregelten Begriffsdefinition von Huf- und
Klauenbeschlag (§ 2) entstehen würden. Dies betrifft insbe-
sondere den Kreis der Hufpfleger, Huforthopäden, Hufheil-
praktiker, Fachagrarwirte Hufpflege etc., wenn sie zurzeit be-
reits eine rechtmäßige Tätigkeit gewerbsmäßig (z. B. nach
§ 14 der Gewerbeordnung) betreiben. Ausdrücklich ausge-
nommen sind hierbei Tätigkeiten, die die dauerhafte Anbrin-
gung von Hufschutzmaterialien zum Gegenstand haben, da
diese auch unter den Prämissen des abzulösenden Hufbe-
schlaggesetzes eindeutig unter den Vorbehalt dieses Gesetzes
fallen. Durch diese Regelung wird diesen Personen vor dem
Hintergrund des Artikels 12 des Grundgesetzes aufgrund des
rechtsstaatlichen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und
unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes das weitere
berufliche Handeln ermöglicht. Des Weiteren ist vorgesehen,
diesem Personenkreis im Rahmen der auf der Basis des Ge-
setzes zu erarbeitenden Regelung zur Qualifizierung von
Hufbeschlagschmieden für einen begrenzten Zeitraum ge-
mäß § 8 Abs. 1 Satz 2 besondere Konditionen für den Zugang
zur Hufbeschlagprüfung einzuräumen.

Zu § 11 (Aufhebung von Vorschriften)

Mit Absatz 1 wird das teilweise seit 1941 geltende Hufbe-
schlagrecht in seiner Gesamtheit aufgehoben.

Absatz 2 stellt den notwendigen Übergang zwischen den gel-
tenden Regelungen zur Qualifikation von Hufbeschlag-
schmieden bis zum Erlass neuer Rechtsverordnungen sicher.

Zu Artikel 2 (Tierschutzgesetz)

Zu Nummer 1 (§ 5)

Die Streichung der Kastration von Schweinen aus Nummer 1
und die Einfügung von Nummer 1a (Änderungen in den
Buchstaben a und b) dienen der Umsetzung der Richtlinie
2001/93/EG der Kommission zur Änderung der Richtlinie
91/630/EWG über Mindestanforderungen für den Schutz
von Schweinen. Nach Kapitel I Nr. 8 des Anhangs dieser
Richtlinie darf eine Kastration nach dem siebten Lebenstag
u. a. nur unter Anästhesie durchgeführt werden. Die neu ein-
gefügte Nummer 1a regelt daher, dass lediglich unter acht
Tage alte männliche Schweine ohne Betäubung kastriert
werden dürfen. Die Frage der Zulässigkeit der Kastration
überhaupt regeln die Änderungen dieses Gesetzes unter
Nummer 2 (zu § 6).

Die Ergänzung in Buchstabe c dient gleichfalls der Umset-
zung von Kapitel I Nr. 8 des Anhangs der Richtlinie 2001/93/
EG der Kommission zur Änderung der Richtlinie 91/630/
EWG über Mindestanforderungen für den Schutz von
Schweinen. Danach ist die Verkleinerung der Eckzähne
durch Abschleifen oder Abkneifen bei Ferkeln nur bis zum
siebten Lebenstag zulässig. Um diese zeitliche Begrenzung
ist § 5 Abs. 3 Nr. 5 zu ergänzen.

Zu Nummer 2 (§ 6)

Die Änderungen in Buchstabe a dienen der Umsetzung der
Richtlinie 2001/93/EG der Kommission zur Änderung der
Richtlinie 91/630/EWG über Mindestanforderungen für den
Schutz von Schweinen.

Durch die Änderung in Doppelbuchstabe aa wird geregelt,
dass das Verbot nach § 6 Abs. 1 Satz 1 nicht gilt, wenn es sich
um die Kastration von unter acht Tage alten Schweinen han-
delt. Hierdurch wird die Neuregelung in Nummer 1 dieses
Gesetzes zu § 5 ergänzt, aus der sich ergibt, dass diese Kas-
tration nicht nur zulässig ist, sondern auch ohne Betäubung
durchgeführt werden darf.

Die Einfügung in Doppelbuchstabe bb dient der weiteren
Umsetzung der Richtlinie 2001/93/EG. Diese Richtlinie ver-
langt für die Kastration von Schweinen auch, dass diese nach
dem siebten Lebenstag nur unter anschließender Verwen-
dung schmerzstillender Mittel durchgeführt werden darf.
Diese Einfügung ergänzt die Regelungen zur Kastration
männlicher Schweine in § 5; sie lässt die Verabreichung
schmerzstillender Arzneimittel im Falle der Kastration weib-
licher Schweine unberührt.

Die Ergänzung in Buchstabe b dient der Umsetzung der
Nummer 8 des Anhangs der Richtlinie 1999/74/EG des Rates
zur Festlegung von Mindestanforderungen zum Schutz von
Legehennen.

Zu Nummer 3 (§ 11b)

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom
16. März 2004 – 1 BvR 1778/01 – für Recht erkannt, dass
§ 11b Abs. 2 Buchstabe a Alternative 2 des Tierschutzgeset-
zes in Verbindung mit § 11 der Tierschutz-Hundeverordnung
vom 2. Mai 2001 mit Artikel 12 Abs. 1 und Artikel 14 Abs. 1
des Grundgesetzes unvereinbar und nichtig sind. Die Strei-
chung der Wörter „oder erblich bedingte Aggressionssteige-
rungen“ und die Änderung des Absatzes 5 tragen dieser Ent-
scheidung des Gerichts Rechnung.

Zu den Nummern 4 und 5 (§§ 16f und 16g)

Die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 schreibt in Artikel 24 vor,
dass die Mitgliedstaaten eine Kontaktstelle einrichten und
deren Adresse einschließlich elektronischer Postanschrift der
Kommission mitteilen. Als entsprechende Kontaktstelle soll
das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit (BVL) tätig werden.

Nach § 16f können die zuständigen Behörden Daten, die sie
im Rahmen der Überwachung gewonnen haben, anderen
Mitgliedstaaten, dem zuständigen Bundesministerium und
der EU-Kommission mitteilen. Die Regelung wird um das
BVL ergänzt, damit auch an dieses Amt personenbezogene
oder betriebsbezogene Daten der zuständigen Behörden, die
diese im Rahmen der Überwachung der tierschutzrechtlichen
Vorschriften gewonnen haben, übermittelt werden können.

Da das BVL für bestimmte Aufgaben den Verkehr mit den
zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten wahrnehmen
soll, ist in § 16g eine entsprechende Verordnungsermächti-
gung vorzusehen.
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Zu Nummer 6 (§ 18)

Die Regelung enthält die erforderlichen Anpassungen in den
Bußgeldvorschriften.

Zu Artikel 3

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom
16. März 2004 – 1 BvR 1778/01 – für Recht erkannt, dass
§ 11b Abs. 2 Buchstabe a Alternative 2 des Tierschutzgeset-
zes in Verbindung mit § 11 der Tierschutz-Hundeverordnung
vom 2. Mai 2001 mit Artikel 12 Abs. 1 und Artikel 14 Abs. 1
des Grundgesetzes unvereinbar und nichtig sind. Die Strei-
chung von § 11 der Tierschutz-Hundeverordnung dient der
Rechtsbereinigung.

Zu Artikel 4

Diese Vorschrift ermöglicht es dem Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, das Tier-
schutzgesetz in der neuen Fassung im Bundesgesetzblatt be-
kannt zu machen.

Zu Artikel 5

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Anlage 2

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 813. Sitzung am 8. Juli 2005 be-
schlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2
des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 (§ 1 Abs. 1 HufBeschlG)

In Artikel 1 ist § 1 Abs. 1 wie folgt zu fassen:

„(1) Dieses Gesetz regelt die Berechtigung zur Aus-
übung des Beschlags von Hufen und Klauen und die da-
mit verbundene staatliche Anerkennung sowie die staat-
liche Anerkennung von Hufbeschlaglehrschmieden/Huf-
beschlaglehrschmiedinnen und Hufbeschlagschulen. Die
Gesundheit von Huf- und Klauentieren, insbesondere die
Leistungsfähigkeit ihres Bewegungsapparates, ist durch
einen sach-, fach- und tiergerechten Huf- und Klauenbe-
schlag zu erhalten und zu fördern.“

B e g r ü n d u n g

Neben den mit dem Gesetz verfolgten Zielen wird mit der
Ergänzung auch der Anwendungsbereich des Gesetzes
formuliert.

2. Zu Artikel 1 (§ 4 Abs. 1 Nr. 3,
§ 5 Abs. 1 Nr. 4 HufBeschlG)

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

a) In § 4 Abs. 1 Nr. 3 ist am Ende das Komma durch das
Wort „und“ zu ersetzen.

b) In § 5 Abs. 1 Nr. 4 ist am Ende das Komma durch das
Wort „und“ zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Durch die Einfügung des Wortes „und“ soll klargestellt
werden, dass alle vier bzw. fünf genannten Merkmale er-
füllt sein müssen.

3. Zu Artikel 1 (§ 4 Abs. 4 – neu – HufBeschlG)

In Artikel 1 ist dem § 4 folgender Absatz 4 anzufügen:

„(4) Weist ein Bewerber gemäß Absatz 1 eine erfolg-
reich abgeschlossene Berufsausbildung nach, die der Tä-
tigkeit als Hufbeschlagschmied/Hufbeschlagschmiedin
dienlich ist, so kann die zuständige Behörde die in Ab-
satz 1 Nr. 2 geforderte zweijährige sozialversicherungs-
pflichtige berufliche Beschäftigung auf bis zu zwölf
Monate verkürzen.“

B e g r ü n d u n g :

Mit der Forderung nach einer sozialversicherungspflich-
tigen beruflichen Beschäftigung soll sichergestellt wer-
den, dass neben den handwerklichen Fertigkeiten die Be-
werber auch für den Umgang mit den Tieren sowie für
eine tiergerechte Tätigkeit qualifiziert sind. Beispielswei-
se kann bei ausgebildeten Pferdewirten aufgrund ihrer
Ausbildung davon ausgegangen werden, dass diese Vor-
aussetzungen erfüllt sind.

Für den Erwerb der rein hufbeschlagtechnischen Kennt-
nisse und Fertigkeiten sind in solchen Fällen zwölf Mo-
nate Beschäftigung ausreichend.

4. Zu Artikel 1 (§ 7 Abs. 3 HufBeschlG)

In Artikel 1 ist § 7 Abs. 3 wie folgt zu fassen:

„(3) Auf Antrag kann die Anerkennung durch die zu-
ständige Behörde wieder erteilt werden, wenn die für die
Anerkennung erforderlichen Voraussetzungen der §§ 4, 5
oder 6 wieder erfüllt sind."

B e g r ü n d u n g

Redaktionelle Überarbeitung im Interesse der Klarstel-
lung.

5. Zu Artikel 1 (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3,
§ 10 Abs. 1 HufBeschlG)

Der Bundesrat geht davon aus, dass staatliche Hufbe-
schlagschulen keiner staatlichen Genehmigung bedürfen.

6. Zu Artikel 1 (§ 8 Abs. 4 – neu – HufBeschlG)

Dem § 8 ist folgender Absatz 4 anzufügen:

„(4) Die Landesregierungen werden ferner ermächtigt,
durch Rechtsverordnung die zuständigen Behörden zu
bestimmen; sie können diese Ermächtigung durch
Rechtsverordnung auf oberste Landesbehörden übertra-
gen.“

B e g r ü n d u n g

In § 8 fehlt eine Regelung, die zuständigen Behörden zur
Durchführung des Gesetzes zu bestimmen. Diese Lücke
kann durch die Einfügung des Absatzes 4 geschlossen
werden.

Überlässt das Bundesrecht den Ländern die Bestimmung
der zuständigen Behörden, bedeutet dies grundsätzlich,
dass für die Zuständigkeitsbestimmung ein Landesgesetz
erlassen und ein Normsetzungsverfahren angestrengt
werden muss, das gegenüber einer Bestimmung durch
Rechtsverordnung ungleich aufwändiger und zeitrauben-
der ist. Dies erscheint insbesondere bei unproblemati-
schen Zuständigkeitsbestimmungen unzweckmäßig.

Die vorgesehene Verordnungsermächtigung zu Gunsten
der Landesregierungen verbunden mit einer Ermächti-
gung zur Weiterübertragung schafft hier Abhilfe.

Da jedes Land – so es dies will – gemäß Artikel 80 Abs. 4
des Grundgesetzes auch bei einer solchen Verordnungser-
mächtigung nicht gehindert ist, die Zuständigkeitsbestim-
mung dem Landesparlament zu überlassen, ist ein schutz-
würdiges Interesse des Bundes oder anderer Länder an
einer Formulierung, die eine Zuständigkeitsbestimmung
nur durch Landesgesetz erlaubt, nicht anzuerkennen. Nur
bei einer Verordnungsermächtigung zu Gunsten der Lan-
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desregierungen erhält jedes Land nach eigenem Wunsch
maximale Regelungsflexibilität.

7. Zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb
(§ 6 Abs. 1 Satz 4 TierSchG)

In Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb sind in
§ 6 Abs. 1 Satz 4 nach dem Wort „Arzneimittel“ die Wör-
ter „und sonstige schmerzstillende Betäubungsmittel“
einzufügen.

B e g r ü n d u n g

Anpassung der Regelung an die Richtlinie 91/630/EWG
über Mindestanforderungen für den Schutz von Schwei-
nen.

Schmerzstillende Mittel können z. B. auch Betäubungs-
mittel sein, die nicht notwendigerweise zu den Arzneimit-
teln zählen.

8. Zu Artikel 3 (§ 11 TierSchHuV)

Artikel 3 ist nach der Überschrift wie folgt zu fassen:

,§ 11 der Tierschutz-Hundeverordnung vom 2. Mai
2001 (BGBl. I S. 838) wird wie folgt gefasst:

„§ 11
Verbot der Zucht nach § 11b Abs. 2

des Tierschutzgesetzes

Das Verpaaren von Hunden mit anderen Caniden ist
verboten.“ ‘

B e g r ü n d u n g

Nachkommen aus der Verpaarung von Hunden mit ande-
ren Caniden können insbesondere dann nicht mehr artge-
recht gehalten werden, wenn sie geschlechtsreif werden.
Die Nachzucht solcher Tiere ist daher in höchstem Maße
tierschutzwidrig.
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Anlage 3

Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung nimmt zu den Vorschlägen des Bun-
desrates wie folgt Stellung:

I.

Zu Nummer 1 (zu Artikel 1 § 1 Abs. 1 HufBeschlG)

Die Bundesregierung stimmt dem Änderungsvorschlag mit
der Maßgabe zu, dass die Vorschrift wie folgt gefasst wird:

„(1) Die Gesundheit von Huf- und Klauentieren, insbe-
sondere die Leistungsfähigkeit ihres Bewegungsappara-
tes, ist durch einen sach-, fach- und tiergerechten Huf-
und Klauenbeschlag zu erhalten und zu fördern. Dazu
werden die Berechtigung zur Ausübung des Beschlags
von Hufen und Klauen und die damit verbundene staatli-
che Anerkennung sowie die staatliche Anerkennung von
Hufbeschlaglehrschmieden/Hufbeschlaglehrschmiedin-
nen und Hufbeschlagschulen geregelt.“

Zu Nummer 2 (zu Artikel 1 § 4 Abs. 1 Nr. 3, § 5 Abs. 1
Nr. 4 HufBeschlG)

Die Bundesregierung stimmt dem Änderungsvorschlag zu.

Zu Nummer 3 (zu Artikel 1 § 4 Abs. 4 – neu –
HufBeschlG)

Die Bundesregierung stimmt dem Änderungsvorschlag nicht
zu.

Nach Auffassung der Bundesregierung besteht keine Not-
wendigkeit, in § 4 des Hufbeschlaggesetzes bereits Ausnah-
metatbestände für die staatliche Anerkennung von Hufbe-
schlagschmieden/Hufbeschlagschmiedinnen zu regeln.

Die Bundesregierung teilt die Auffassung des Bundesrates,
dass bestimmte berufliche Vorkenntnisse, wie sie u. a. Absol-
venten einer Berufsausbildung zum Metallbauer, Fachrich-
tung Gestaltung, Kernbereich Hufbeschlag, mitbringen, eine
Verkürzung der Zeit der sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung rechtfertigen. Ähnliches trifft für andere Vorqua-
lifikationen zu.

Vor dem Hintergrund, dass die Relevanz der durch die Vor-
qualifikation mitgebrachten beruflichen Handlungsfähigkeit
in Bezug auf die Tätigkeiten im Hufbeschlag sehr unter-
schiedlich sein kann, sollten derartige Ausnahmetatbestände
aber nicht im Gesetz, sondern in der auf dem Gesetz aufbau-
enden Hufbeschlagverordnung Berücksichtigung finden. Ge-
mäß der vorgesehenen Ermächtigung des § 8 Abs. 1 des Huf-
beschlaggesetzes sollen differenzierte Ausnahmetatbestände
für unterschiedliche Vorqualifikationen in die Hufbeschlag-
verordnung aufgenommen werden. So soll Absolventen der
o. a. Metallbauerausbildung auch ohne eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung nach der Berufsausbildung
unmittelbar nach dem Besuch der Hufbeschlagschule der Zu-
gang zur Prüfung gestattet werden. Eine ähnliche – zeitlich

begrenzte – Regelung ist für bereits seit mehreren Jahren ge-
werblich tätige Personen aus dem Bereich der Hufpflege vor-
gesehen. Eine generelle Verkürzungsmöglichkeit für Perso-
nen, die im Rahmen ihrer Berufsausbildung für den Umgang
mit Pferden ausgebildet wurden, kann ebenfalls in der im
Detail noch abzustimmenden Verordnung berücksichtigt
werden.

Des Weiteren würde die Formulierung des Bundesrates die
zuständigen Behörden vor die Problematik stellen, für eine
Vielzahl möglicher Berufe der Bewerber im Einzelfall zu
prüfen, in welchem Umfang jeweils die erworbene berufliche
Handlungsfähigkeit der Tätigkeit als Hufbeschlagschmied/
Hufbeschlagschmiedin „dienlich“ ist.

Zu Nummer 4 (zu Artikel 1 § 7 Abs. 3 HufBeschlG)

Die Bundesregierung stimmt dem Änderungsvorschlag nicht
zu.

Der Vorschlag des Bundesrates ist nicht nur redaktioneller
Art. Vielmehr läuft er darauf hinaus, dass die zuständigen
Behörden bei einer Wiederanerkennung alle im Gesetz vor-
geschriebenen Anerkennungsvoraussetzungen erneut prüfen
müssten. Im Gegensatz dazu verpflichtet die Formulierung
des Regierungsentwurfs die zuständigen Behörden nur zur
Prüfung, ob die konkreten Vorraussetzungen für die Aufhe-
bung der Anerkennung entfallen sind. Diese Formulierung
dient somit der allgemein angestrebten Verwaltungsvereinfa-
chung und soll den Aufwand der zuständigen Behörden sen-
ken.

Zu Nummer 5 (zu Artikel 1 § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 10
Abs. 1 HufBeschlG)

Mit dieser Feststellung will der Bundesrat offenbar vermei-
den, dass die bestehenden staatlichen Hufbeschlaglehr-
schmieden der Bundesländer in einem neuen Verwaltungsakt
als Hufbeschlagschulen staatlich anerkannt werden müssen.
Diesem Anliegen trägt der Regierungsentwurf Rechnung.
Die Vorschrift des § 10 Abs. 1 des Gesetzentwurfs sieht vor,
dass für die bestehenden staatlichen Hufbeschlaglehrschmie-
den keine erneute Anerkennung als Hufbeschlagschule erfor-
derlich ist. Dies betrifft im Übrigen auch die bestehenden pri-
vaten Hufbeschlaglehrschmieden.

Allerdings kann die Bundesregierung einer Feststellung, dass
staatliche Hufbeschlagschulen generell keiner staatlichen
Anerkennung bedürfen, nicht zustimmen. Vor dem Hinter-
grund des Gleichbehandlungsgrundsatzes wird eine unter-
schiedliche Behandlung von staatlichen und nichtstaatlichen
Bildungseinrichtungen des Hufbeschlags bei zu erwartenden
Neugründungen nicht für vertretbar gehalten.

Im Übrigen bestimmt das Gesetz nicht, dass für staatliche
Einrichtungen die Anerkennung in der Form eines Verwal-
tungsaktes zu ergehen hat.
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Zu Nummer 6 (zu Artikel 1 § 8 Abs. 4 – neu –
HufBeschlG)

Die Bundesregierung stimmt dem Änderungsvorschlag zu.

Zu Nummer 7 (zu Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe bb (§ 6 Abs. 1 Satz 4 TierSchG))

Die Bundesregierung unterstützt das Anliegen des Bundesra-
tes, dass im Anschluss an die Kastration eines über sieben Ta-
ge alten Schweines auch schmerzstillende Betäubungsmittel
bei dem Tier angewendet werden können. Sie schlägt aller-
dings folgende Formulierung vor:

,In Artikel 2 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb sind in
§ 6 Abs.1 Satz 4 nach den Wörtern „schmerzstillende Arz-
neimittel“ die Wörter „einschließlich Betäubungsmittel“ ein-
zufügen.‘

Der Begriff „Arzneimittel“ umfasst alle verschreibungsfähi-
gen Betäubungsmittel. Es gibt keine verschreibungsfähigen
Betäubungsmittel, die nicht zugleich auch Arzneimittel wä-
ren. Deshalb können Betäubungsmittel nicht alternativ neben
den Arzneimitteln, sondern nur als Untergruppe der Arznei-
mittel genannt werden. Dies kommt durch die Formulierung
„einschließlich“ zum Ausdruck.

Zu Nummer 8 (zu Artikel 3 (§ 11 Tierschutz-Hunde-
verordnung))

Die Bundesregierung stimmt dem Änderungsvorschlag nicht
zu.

Der Wortlaut des Änderungsvorschlags ist identisch mit dem
vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 16. März
2004 – 1 BvR 1778/01 für nichtig erklärten § 11 Satz 2 der
Tierschutz-Hundeverordnung. Das Bundesverfassungsge-
richt hat zunächst hohe Anforderungen an die tierschutzfach-
liche Begründung einer bundesrechtlichen Regelung im Be-
reich gefährlicher Hunde gestellt, um sodann zu entscheiden,
dass das Schwergewicht einer Vorschrift, wie der vom Bun-
desrat beschlossenen, nicht auf dem Gebiet des Tierschutzes
liegt.

Im Übrigen ist den Ausführungen des Bundesrates aus tier-
schutzfachlicher Sicht zu widersprechen. Es liegen hier keine
hinreichenden Belege dafür vor, dass aus der Verpaarung von
Haushunden (Canis lupus familiaris) mit anderen Hunden
(Canidae) hervorgegangene Mischlinge nicht bei Vorhan-
densein angemessener Einrichtungen und ausreichender
Kenntnisse des Tierhalters tiergerecht gehalten werden kön-
nen.

Insgesamt fehlt dem Bundesgesetzgeber damit für den Erlass
der vorgeschlagenen Änderung aus den vom Bundesverfas-
sungsgericht dargelegten Gründen die Regelungskompetenz.

II.

Die Bundesregierung nimmt die Gegenäußerung zum An-
lass, darauf hinzuweisen, dass der Gesetzentwurf hinsicht-
lich des Artikels 1 § 9 der redaktionellen Änderung bedarf:

„1. In Artikel 1 ist in § 9 Abs. 1 HufBeschlG die Nummer 3
zu streichen.“

B e g r ü n d u n g

Die vorgesehene Bewehrung des § 3 Abs. 3
HufBeschlG beruht auf einem Redaktionsversehen. Der
in Bezug genommene § 3 Abs. 3 enthält keine Pflicht,
eine bestimmte Aufsicht sicherzustellen, sondern nor-
miert einen Ausnahmetatbestand zu § 3 Abs. 1. Es fehlt
somit sowohl an der aus Bestimmtheitsgründen erfor-
derlichen inhaltlichen und sprachlichen Kongruenz
zwischen der Bußgeldvorschrift und der bewehrten ver-
waltungsrechtlichen Norm als auch an dem Grunderfor-
dernis jeder Bewehrung, dass nur Handlungsgebote
oder Handlungsverbote einer Bewehrung zugänglich
sind. Lediglich ergänzend wird darauf hingewiesen,
dass eine Bußgeldbewehrung von § 3 Abs. 3 auch nicht
erforderlich ist. Werden die Bestimmungen des § 3 Abs.
3 nicht eingehalten, entfallen die Voraussetzungen für
den Ausnahmetatbestand zu § 3 Abs. 1; in der Folge
wäre die sozialversicherungspflichtige Ausübung des
Huf- und Klauenbeschlags ohne gehörige Aufsicht als
Verstoß gegen § 3 Abs. 1 zu werten, der bereits gemäß
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 geahndet werden kann.

A l s F o l g e werden die bisherigen Nummern 4 und 5
des § 9 Abs. 1 HufBeschlG die neuen Nummern 3 und 4
und sind in § 9 Abs. 2 HufBeschlG die Angabe „Absat-
zes 1 Nr. 1 bis 3 sowie 5“ durch die Angabe „Absatzes 1
Nr. 1, 2 und 4“ sowie die Angabe „Absatzes 1 Nr. 4“
durch die Angabe „Absatzes 1 Nr. 3“ zu ersetzen.

„2. In Artikel 1 ist in § 9 Abs. 1 HufBeschlG die neue Num-
mer 4 (bisherige Nummer 5) zur Bereinigung eines Re-
daktionsversehens wie folgt zu fassen:

„4. einer Rechtsverordnung nach

a) § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 oder

b) § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3

zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.“

Als notwendige Folgeänderung ist § 9 Abs. 2 – auch unter
Berücksichtigung der vorstehenden Nummer 1 – wie
folgt zu fassen:

„(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des
Absatzes 1 Nr. 3 und 4 Buchstabe b mit einer Geldbuße
bis zu fünftausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer
Geldbuße bis zu dreitausend Euro geahndet werden.“



S
ei

te
1
9
,N

o
v
em

b
er

1
8
,2

0
0
5
,/

n
et

/g
ro

m
it

/d
at

a/
B

T
/P

ro
d
u
k
ti

o
n
/0

7
_
F

ah
n
e/

1
6
0
0
0
2
9
/1

6
0
0
0
2
9
.f

m
,F

ra
m

e



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Telefax (02 21) 97 66 83 44

ISSN 0722-8333

S
ei

te
2
0
,N

o
v
em

b
er

1
8
,2

0
0
5
,/

n
et

/g
ro

m
it

/d
at

a/
B

T
/P

ro
d
u
k
ti

o
n
/0

7
_
F

ah
n
e/

1
6
0
0
0
2
9
/1

6
0
0
0
2
9
.f

m
,F

ra
m

e


